
Ab Ende November weihnachtet es wieder in der 
ältesten Stadt Sachsen-Anhalts. Mit dem Start in die 
Adventszeit wird auch der Aschersleber Weih-
nachtsmarkt eröffnet und bezaubert Klein wie Groß 
mit verlockenden Düften, leckeren Gaumenfreuden, 
stimmungsvollen Geschichten, weihnachtlichen Ge-
sängen und Lichterglanz in allen Ecken.

Gut drei Wochen lang, bis zum vierten Advent, kön-
nen sich die Aschersleber und ihre Gäste an den 
Schönheiten des Aschersleber Weihnachtsmarktes 

erfreuen. Auf dem ge-
mütlichen Marktplatz 
am Fuße des weithin 
leuchtenden Adventska-
lenders erleben sie eine 
heimelige Weihnachts-
welt, die zum Einstim-
men auf die schönste 
Zeit des Jahres, zum 
Schlendern und Genie-
ßen einlädt. Für die 
schönen Momente der 
Vorweihnachtszeit sor-
gen weihnachtliche Ge-
nüsse, eine bunte „Kin-
derweihnacht“ im Mu-
seum, Weihnachtsmusik 
von klassisch bis rockig 
und nicht zuletzt die Be-
suche des Weihnachts-
mannes.

Gemeinsam mit dem Oberbürgermeister Andreas 
Michelmann eröffnet der Weihnachtsmann höchst-
persönlich am Freitag, dem 29. November 2019, 
um 17:00 Uhr den diesjährigen Weihnachtsmarkt 
sowie den traditionellen Lichtereinkauf der Aschers-
leber Kaufmannsgilde. Mit liebevoll dekorierten Ge-
schäften, gemütlichem Ambiente und tollen Angebo-
ten locken die Händler zum Bummel durch die Innen-
stadt. Wer das erste Weihnachtsshopping dann be-
endet hat, sollte sich anschließend einen guten Platz 
auf dem Weihnachtsmarkt sichern, um bei dampfen-

dem Glühwein, gebrannten Mandeln und einem 
Live-Konzert der Weimarer Band „Acousticline“ zu 
chillen, zu tanzen und zu feiern.

Und da Weihnachten und Ohrwürmer nun einmal 
zusammengehören, geht es nach diesem musikali-
schen Auftakt munter so weiter. Auf der weihnacht-
lich geschmückten Bühne singen in den Adventswo-
chen zahlreiche kleine und große Künstler. Kinder-
gärten und Schulen präsentieren an den Nachmitta-
gen aufgeregt ihre Weihnachtsprogramme, während 
am Abend verschiedenste Künstler aus der Region 
für eine klangvoll-fröhliche Stimmung rund um den 
festlich geschmückten Weihnachtsbaum sorgen.

Nicht mehr wegzudenken ist die „Kinderweihnacht“ 
im Museum. Neben Aschersleber Geschichte, span-
nend erzählt durch den Museumsengel, wird das 
historische Haus in der Vorweihnachtszeit zur Plätz-
chen-Backstube, mit Wichtelgeschichten und Mär-
chenklassikern zum Puppentheater und nicht zuletzt 
zur Handwerksstube. In der Winterausstellung des 
Museums dreht sich alles um historisches Handwerk, 
und da darf auch mal selbst Hand angelegt werden.

Im behaglichen TIPI-Zelt vor dem Kino genießt man 
nicht nur die heimelige Wärme des Feuers, sondern 
kann täglich „Geschichten rund um Weihnachten“ 
lauschen, dem Knecht Ruprecht der Kaufmannsgilde 
in den Geschenkesack schauen und an den Wo-
chenenden die WeihnachtsZEIT mit ANNA erleben. 
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Jahresabschluss per 31.12.2018 der 
Stadtwerke Aschersleben GmbH

In der Stadtratssitzung der Stadt Aschersleben am 
22.10.2019 wurde folgender Beschluss gefasst:

1.  Der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
„WIBERA Wirtschaftsberatung AG“ geprüfte 
und mit einem uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 
31.12.2018 der Stadtwerke Aschersleben 
GmbH wird zur Kenntnis genommen. 

2.  Der Oberbürgermeister wird angewiesen, in 
der Gesellschafterversammlung der Stadtwer-
ke Aschersleben GmbH folgenden Beschlüs-
sen zuzustimmen:

 a.  Beschluss zur Feststellung des Jahresab-
schlusses zum 31.12.2018,

 b.  Beschluss zur Entlastung des Aufsichtsrates 
und des Geschäftsführers für das Ge-
schäftsjahr 2018, 

 c.  Beschluss zur Ausschüttung des Jahres-
überschusses von 2.340.591,13 EUR an 
die Gesellschafter entsprechend der Ge-
schäftsanteile und 

 d.  Beschluss zur Erteilung der Befugnis des 
Geschäftsführers der Stadtwerke Aschers-
leben GmbH zur Ausübung des Stimm-
rechts in der Gesellschafter-versammlung 
der ASCANETZ GmbH und der Photovol-
taikgesellschaft Aschersleben mbH gemäß 
§ 7 Abs. 2g des Gesellschaftsvertrages 
der Stadtwerke Aschersleben GmbH.

Jahresabschluss 2018

Ascherslebener Gebäude- und 
Wohnungsgesellschaft mbH
Magdeburger Str. 28
06449 Aschersleben

Beschlüsse der Gesellschafterversammlung vom 
28. Oktober 2019 

1.  Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wird fest-
gestellt.

 
2.  Der Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 

2018 entlastet. 

3.  Der Geschäftsführer Herr Mike Eley wird für 
das Geschäftsjahr 2018 entlastet. 

4.  Vom Jahresüberschuss werden 275.000,00 
EUR an die Gesellschafterin ausgeschüttet und 
693.342,50 EUR dem Posten „Andere Ge-
winnrücklagen“ zugeführt. 

Bestätigungsvermerk des unabhängigen 
Abschlussprüfers:

An die Ascherslebener Gebäude- und Wohnungs-
gesellschaft mbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Ascherslebe-
ner Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH – 
bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 
und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezem-
ber 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsme-
thoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der Ascherslebener Gebäude- und 
Wohnungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 
geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

•  entspricht der beigefügte Jahresabschluss in 
allen wesentlichen Belangen den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft 
zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragsla-
ge für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 
bis zum 31. Dezember 2018 und

•  vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft. In allen wesentlichen Belangen steht die-
ser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen ge-
gen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts in Übereinstimmung mit §317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Ver-
antwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unse-
res Bestätigungsvermerks weitergehend beschrie-
ben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig 
in Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 
haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten 
in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen er-
füllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns er-
langten Prüfungsnachweise ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht 
zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertre-
ter und des Aufsichtsrats für den Jahres-
abschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für 
die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentli-
chen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jah-
resabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, 
die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung ei-
nes Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtig-
ten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die 
gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fä-
higkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren ha-
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ben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusam-
menhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber 
hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grund-
lage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, 
sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gege-
benheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht 
und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lagebe-
richts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, 
und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwa-
chung des Rechnungslegungsprozesses der Gesell-
schaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für 
die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit da-
rüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan-
zes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und 
ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu ertei-
len, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Si-
cherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine we-
sentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrich-
tigkeiten resultieren und werden als wesentlich an-
gesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lagebe-
richts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen 
von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Er-
messen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus

•  identifizieren und beurteilen wir die Risiken we-
sentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtig-
ter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss 
und im Lagebericht, planen und führen Prü-
fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 

ausreichend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 
Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen hö-
her als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrü-
gerisches Zusammenwirken, Fälschungen, be-
absichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen inter-
ner Kontrollen beinhalten können. 

•  gewinnen wir ein Verständnis von dem für die 
Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollsystem und den für die Prüfung des 
Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu pla-
nen, die unter den gegebenen Umständen an-
gemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein 
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme 
der Gesellschaft abzugeben.

•  beurteilen wir die Angemessenheit der von den 
gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbar-
keit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.

•  ziehen wir Schlussfolgerungen über die Ange-
messenheit des von den gesetzlichen Vertre-
tern angewandten Rechnungslegungsgrund-
satzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsi-
cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen 
oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, 
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im Jahresab-
schluss und im Lagebericht aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben unangemes-
sen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu mo-
difizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerun-
gen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-
fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder 
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, 
dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätig-
keit nicht mehr fortführen kann.

•  beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Auf-
bau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahres-
abschluss die zugrunde liegenden Geschäfts-
vorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

•  beurteilen wir den Einklang des Lageberichts 
mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
sprechung und das von ihm vermittelte Bild von 
der Lage der Gesellschaft.

•  führen wir Prüfungshandlungen zu den von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-
orientierten Angaben im Lagebericht durch. 
Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungs-
nachweise vollziehen wir dabei insbesondere 
die den zukunftsorientierten Angaben von den 
gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten be-
deutsamen Annahmen nach und beurteilen die 
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientier-
ten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorien-
tierten Angaben sowie zu den zugrunde lie-

genden Annahmen geben wir nicht ab. Es be-
steht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, 
dass künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verant-
wortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsa-
me Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen.“

Berlin, 23.05.2019

KWP REVISION GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. René Schönfeld
Wirtschaftsprüfer

Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Er-
folgsübersicht liegen vom 11. November 2019 bis 
einschließlich 19. November 2019 zur Einsichtnah-
me im Zimmer 2.07 der Ascherslebener Gebäude- 
und Wohnungsgesellschaft mbH, 06449 Aschers-
leben, Magdeburger Str. 28 zu folgenden Zeiten:

Montag, Dienstag, Mittwoch  13.00–15.00 Uhr
Donnerstag  09.00–12.00 Uhr
 und 13.00–17.00 Uhr
Freitag   09.00–12.00 Uhr

öffentlich aus.

gez. Dipl.- Ing. (FH) Mike Eley
Geschäftsführer

Jahresabschluss 2018

Ökologische Sanierungs- und Entwick-
lungsgesellschaft mbH Aschersleben
OT Wilsleben
Seelandstraße 16
06449 Aschersleben

Beschlüsse der Gesellschafterversammlung vom 
18. Juni 2019

Der geprüfte Jahresabschluss der ÖSEG mbH zum 
31.12.2018 mit einer Bilanzsumme von 696.357,19 
EURO und einem Jahresfehlbetrag von 25.473,03 
EURO wird festgestellt.

Der Jahresfehlbetrag wird in voller Höhe vorgetra-
gen und mit dem Gewinnvortrag verrechnet.

Der Geschäftsführer der ÖSEG mbH, Herr Man-
fred Schön, wird für das Geschäftsjahr 2018 entlas-
tet.

Außerdem wurde per Umlaufbeschluss der Auf-
sichtsrat der Ökologischen Sanierungs- und Ent-
wicklungsgesellschaft mbH Aschersleben für das 
Geschäftsjahr 2018 entlastet.

Bestätigungsvermerk des unabhängigen 
Abschlussprüfers:

„An die Ökologische Sanierungs- und Entwick-
lungsgesellschaft mbH Aschersleben,
Aschersleben OT Wilsleben:
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Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Ökologische 
Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH 
Aschersleben, Aschersleben OT Wilsleben, – be-
stehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 
und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-
schäftsjahr vom 01. Januar 2018 bis zum 31. De-
zember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden – für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 
2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. Darü-
ber hinaus haben wir den Lagebericht der Ökolo-
gische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft 
mbH Aschersleben, Aschersleben OT Wilsleben, 
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2018 bis zum 
31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse, entspricht der 
beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen 
Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und ver-
mittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. 
Dezember 2018 sowie Ihrer Ertragslage für das 
Geschäftsjahr vom 01. Januar 2018 bis zum 31. 
Dezember 2018 und vermittelt der beigefügte La-
gebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belan-
gen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzli-
chen Vorschriften und stellt die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz I HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen ge-
gen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts in Übereinstimmung mit §317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Ver-
antwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unse-
res Bestätigungsvermerks weitergehend beschrie-
ben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig 
in Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 
haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten 
in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen er-
füllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns er-
langten Prüfungsnachweise ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht 
zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertre-
ter für den Jahresabschluss und den Lage-
bericht 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für 
die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentli-
chen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jah-
resabschluss unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, 
die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung ei-
nes Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtig-
ten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die 
gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fä-
higkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren ha-
ben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusam-
menhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber 
hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grund-
lage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, 
sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gege-
benheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind 
die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie 
als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den an-
zuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften 
zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbrin-
gen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für 
die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit da-
rüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan-
zes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und 
ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu ertei-
len, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. Hinreichende Si-
cherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber kei-
ne Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie-
ren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 
einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage die-
ses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffe-
nen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressa-
ten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Er-
messen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. 

Darüber hinaus 

•  identifizieren und beurteilen wir die Risiken we-
sentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtig-
ter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss 
und im Lagebericht, planen und führen Prü-
fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 
Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen hö-
her als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrü-
gerisches Zusammenwirken, Fälschungen, be-
absichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen inter-
ner Kontrollen beinhalten können.

•  gewinnen wir ein Verständnis von dem für die 
Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollsystem und den für die Prüfung des 
Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu pla-
nen, die unter den gegebenen Umständen an-
gemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein 
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme 
der Gesellschaft abzugeben.

•  beurteilen wir die Angemessenheit der von den 
gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbar-
keit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.

•  ziehen wir Schlussfolgerungen über die Ange-
messenheit des von den gesetzlichen Vertre-
tern angewandten Rechnungslegungsgrund-
satzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit sowie auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsi-
cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen 
oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen können, Falls wir zu dem Schluss kommen, 
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im Jahresab-
schluss und Im Lagebericht aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben unangemes-
sen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu mo-
difizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerun-
gen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-
fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder 
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, 
dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätig-
keit nicht mehr fortführen kann.

•  beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Auf-
bau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie, ob der Jahres-
abschluss die zugrundeliegenden Geschäfts-
vorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
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•  beurteilen wir den Einklang des Lageberichts 
mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
sprechung und das von ihm vermittelte Bild von 
der Lage der Gesellschaft.

•  führen wir Prüfungshandlungen zu den von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-
orientierten Angaben im Lagebericht durch. 
Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungs-
nachweise vollziehen wir dabei insbesondere 
die den zukunftsorientierten Angaben von den 
gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten be-
deutsamen Annahmen nach und beurteilen die 
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientier-
ten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorien-
tierten Angaben sowie zu den zugrundeliegen-
den Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht 
ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zu-
kunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verant-
wortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsa-
me Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen.“

Hettstedt, 12. April 2019 

TAXON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Zweigniederlassung HETTSTEDT

gez. Udo Bensing gez. Oliver Schlenker
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Er-
folgsübersicht liegen vom 11. November 2019 bis 
einschließlich 19. November 2019 zur Einsichtnah-
me im Sekretariat der Verwaltung der Ökologi-
schen Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft 
mbH Aschersleben, Ortsteil Wilsleben, Seeland-
straße 16, 06449 Aschersleben zu folgenden Zei-
ten:

Montag bis Donnerstag 09.00–15.00 Uhr
Freitag   09.00–13.00 Uhr

öffentlich aus.

gez. Manfred Schön
Geschäftsführer

Jahresabschluss 2018

VWG Wohnungsgesellschaft mbH 
Vorharzer Heimstätte
OT Nachterstedt
Fr.-Fleischhauer-Str. 34
06469 Seeland
Beschlüsse der Gesellschafterversammlung vom 
25. Oktober 2019/29. Oktober 2019

1.  Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wird fest-
gestellt.

2.  Der Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 
2018 entlastet. 

3.  Der Geschäftsführer Herr Reiner Olbrich wird 
für das Geschäftsjahr 2018 entlastet. 

4.  Der Jahresüberschuss in Höhe von 
355.755,67 EUR wird auf neue Rechnung 
vorgetragen.

Bestätigungsvermerk des Abschlussprü-
fers

An die VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorhar-
zer Heimstätte, Stadt Seeland, OT Nachterstedt

Vermerk über die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der VWG Woh-
nungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte, 
Stadt Seeland, OT Nachterstedt, – bestehend aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Ge-
winn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie 
dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – ge-
prüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht 
der VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer 
Heimstätte, Stadt Seeland, OT Nachterstedt, für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. De-
zember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

•  entspricht der beigefügte Jahresabschluss in 
allen wesentlichen Belangen den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft 
zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertrags-
lage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2018

 und 

•  vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen 
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen ge-
gen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 
317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Ver-
antwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unse-
res Bestätigungsvermerks weitergehend beschrie-

ben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig 
in Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 
haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten 
in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen er-
füllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns er-
langten Prüfungsnachweise ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht 
zu dienen.

Wesentliche Unsicherheit im Zusammen-
hang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit

Wir verweisen auf die Angaben in Abschnitt „Ill. 
Geschäftsausblick“ des Lageberichts, in denen der 
gesetzliche Vertreter darlegt, dass die Gesellschaft 
aufgrund der schwachen Innenfinanzierungskraft 
und der Tatsache, dass eine nochmalige Kreditauf-
nahme, sowie eine signifikante finanzielle Unter-
stützung durch die beiden Gesellschafter nicht 
möglich ist, auf Dauer nicht in der Lage ist, den 
Immobilienbestand langfristig zu sanieren. Der 
Umgang mit zu prolongierenden Darlehen wird 
wesentlich davon abhängen, zu welchen Beschlüs-
sen die Gesellschafter und die Bank im Zuge des 
weiterführenden Sanierungskonzeptes im Jahr 
2019 kommen, welches derzeit überarbeitet wird. 
Wie in „Abschnitt „Ill. Geschäftsausblick“ des La-
geberichts” dargelegt, weist dies auf das Bestehen 
einer wesentlichen Unsicherheit hin, die bedeutsa-
me Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen 
kann und ein bestandsgefährdendes Risiko im Sin-
ne des § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB darstellt. Unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und Lagebe-
richt sind bezüglich dieses Sachverhalts nicht mo-
difiziert.

Verantwortung der gesetzlichen Vertre-
ter und des Aufsichtsrats für den Jahres-
abschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden han-
delsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen 
Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die er in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig  
bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentli-
chen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – 
falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der 
gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fä-
higkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat 
er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen-
hang mit der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hin-
aus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage 
des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, 
sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Ge-
gebenheiten entgegenstehen.
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Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwort-
lich für die Aufstellung des Lageberichts, der insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belan-
gen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche 
Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig er-
achtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwendenden deut-
schen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, 
und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwa-
chung des Rechnungslegungsprozesses der Gesell-
schaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für 
die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit da-
rüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan-
zes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und 
ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu ertei-
len, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Si-
cherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine we-
sentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrich-
tigkeiten resultieren und werden als wesentlich an-
gesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lagebe-
richts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen 
von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Er-
messen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus

•  identifizieren und beurteilen wir die Risiken we-
sentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtig-
ter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss 
und im Lagebericht, planen und führen Prü-
fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 
Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen hö-
her als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrü-
gerisches Zusammenwirken, Fälschungen, be-
absichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen inter-
ner Kontrollen beinhalten können. 

•  gewinnen wir ein Verständnis von dem für die 
Prüfung des Jahresabschlusses relevanten in-
ternen Kontrollsystem und den für die Prüfung 
des Lageberichts relevanten Vorkehrungen 
und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu 
planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Sys-
teme der Gesellschaft abzugeben.

•  beurteilen wir die Angemessenheit der von 
dem gesetzlichen Vertreter angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter 
dargestellten geschätzten Werte und damit 
zusammenhängenden Angaben.

•  ziehen wir Schlussfolgerungen über die Ange-
messenheit des von dem gesetzlichen Vertre-
ter angewandten Rechnungslegungsgrund-
satzes der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit sowie, auf der Grundlage der erlang-
ten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignis-
sen oder Gegebenheiten besteht, die bedeut-
same Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsi-
cherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Be-
stätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebe-
richt aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser jeweili-
ges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundla-
ge der bis zum Datum unseres Bestätigungs-
vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zu-
künftige Ereignisse oder Gegebenheiten kön-
nen jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft 
ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortfüh-
ren kann.

•  beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den 
Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jah-
resabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass 
der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

•  beurteilen wir den Einklang des Lageberichts 
mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
sprechung und das von ihm vermittelte Bild 
von der Lage des Unternehmens.

•  führen wir Prüfungshandlungen zu den von 
dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei ins-
besondere die den zukunftsorientierten Anga-
ben von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 
beurteilen die sachgerechte Ableitung der 
zukunftsorientierten Angaben aus diesen An-
nahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu 
den zukunftsorientierten Angaben sowie zu 
den zugrunde liegenden Annahmen geben 
wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unver-
meidbares Risiko, dass künftige Ereignisse 

wesentlich von den zukunftsorientierten Anga-
ben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verant-
wortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsa-
me Prüfungsfeststellungen einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen.“

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Überein-
stimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und 
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstat-
tung bei Abschlussprüfungen.

Hannover, den 3. Juni 2019

DOMUS AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Zweigniederlassung Hannover

gez. Brandt gez. Kalbow
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin

Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Er-
folgsübersicht liegen vom 11. November 2019 bis 
einschließlich 19. November 2019 zur Einsichtnah-
me in den Geschäftsräumen der Gesellschaft im 
Ortsteil Nachterstedt, Fr.-Fleischhauer-Str. 34, 
06469 Seeland zu folgenden Zeiten:

Montag, Mittwoch, Donnerstag 07.00–15.00 Uhr
Dienstag    07.00–18.00 Uhr
Freitag     07.00–12.30 Uhr

öffentlich aus.

gez. Reiner Olbrich
Geschäftsführer 

Jahresabschluss 2018

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung 
der Stadt Aschersleben
Magdeburger Str. 24
06449 Aschersleben

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 22. Oktober 
2019 folgenden Beschluss (Nr. 49/19) gefasst:

1.  Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wird fest-
gestellt. 

2.  Das Jahresergebnis in Höhe von 305.900,95 
EUR wird mit einem Betrag von 61.239,36 
EUR an die Stadt Aschersleben abgeführt und 
mit 244.661,59 EUR auf neue Rechnung vor-
getragen.

3.  Der Betriebsleitung wird für das Geschäftsjahr 
2018 Entlastung erteilt. 

Bestätigungsvermerk des Abschlussprü-
fers

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prü-
fung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. De-
zember 2018 des Eigenbetriebes Abwasserentsor-
gung der Stadt Aschersleben folgenden uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier 
wiedergegeben wird:



9

1.  Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetrieb 
Abwasserentsorgung der Stadt Ascherleben (EBA) 
— bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2018 und 
der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-
schäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung 
der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden — ge-
prüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht 
des Betriebes für das Geschäftsjahr vom 
01.01.2018 bis zum 31.12.2018 geprüft.
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir 
aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nisse, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun-
gen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat. Der 
Jahresabschluss entspricht den für Eigenbetriebe 
geltenden kommunal- und handelsrechtlichen Vor-
schriften und vermittelt unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 
31.12.2018 sowie seiner Ertragslage für das Ge-
schäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018. 
Der Lagebericht vermittelt insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage des Eigenbetriebes und steht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar.

2.   Grundlage für die Prüfungsurteile und 
Verantwortung des Abschlussprüfers

Wir sind vom Eigenbetrieb Abwasserentsorgung 
der Stadt Aschersleben unabhängig in Überein-
stimmung mit den handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonsti-
gen Berufspflichten erfüllt. Wir führen unsere Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durch. Dementsprechend richten 
wir unsere Prüfung darauf aus, Risiken wesentlicher 
falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im 
Lagebericht zu identifizieren und zu beurteilen. Bei 
der Festlegung der Prüfungshandlungen berück-
sichtigen wir die Kenntnisse über die Geschäftstä-
tigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler. Im Rahmen der Prüfung be-
urteilen wir die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nach-
weise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben. 
Außerdem führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern dargestellten An-
gaben im Lagebericht durch. Auf Basis geeigneter 
Prüfungsnachweise beurteilen wir dabei insbeson-
dere die sachgerechte Ableitung der zukunftsorien-
tierten Angaben aus den von den gesetzlichen 
Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen An-
nahmen. Den Umfang der Prüfung sowie bedeutsa-
me Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen, erörtern wir mit 
den für die Überwachung verantwortlichen Orga-
nen. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlang-
ten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 

sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu die-
nen.

3.   Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter für den Jahresabschluss und 
den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für 
die Überwachung des Rechnungslegungsprozes-
ses und für die Aufstellung des Jahresabschlusses, 
des Lageberichts und dafür, dass der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt und 
dass der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften 
entspricht, im Einklang mit dem Jahresabschluss 
steht und die Lage des Eigenbetriebs und die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt.“

Den vorstehenden Prüfbericht erstatten wir in Über-
einstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und 
den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berichterstat-
tung bei Abschlussprüfungen. 
Gemäß § 321 Abs. 4 a HGB bestätigen wir unsere 
Unabhängigkeit.

Halle, 24. Juli 2019

WRT Revision und Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Dr. Weckerle 
Wirtschaftsprüfer

Feststellungsvermerk des Rechnungsprü-
fungsamtes zur Ordnungsmäßigkeit des 
per 31. Dezember 2018 obligatorisch er-
stellten Jahresabschlusses sowie der Ge-
schäftsführung des städtischen Eigenbe-
triebes „Abwasserentsorgung“

Seitens des kommunalen Kontrollorgans ist zu kon-
statieren, dass nach pflichtgemäß durchgeführter, 
am 24. Juli 2019 abgeschlossener Prüfung des 
gefertigten Jahresabschlusses für 2018 durch die 
damit beauftragte „WRT Revision und Treuhand 
GmbH” sowohl das Buchwesen als auch das ermit-
telte Rechnungsergebnis für den Eigenbetrieb „Ab-
wasserentsorgung” der Stadt Aschersleben den 
rechtlichen Vorgaben wie den Bestimmungen der 
Betriebssatzung entsprechen. Der vorliegende, aus 
Bilanz, Gewinn-/Verlustrechnung und Anhang be-
stehende Jahresabschluss vermittelt unter stattge-
fundener Berücksichtigung der Grundsätze ord-
nungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der gegebenen 
Vermögens-, Finanz- bzw. Ertragssituation des Un-
ternehmens. Der dem Zahlenwerk beigefügte Lage-
bericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss 
und stellt Chancen wie Risiken der künftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Zu den wirtschaftlichen Verhältnissen sind Bean-
standungen von dem Prüfungsbevollmächtigten 
nicht getroffen worden. Auch haben sich im Ergeb-
nis der vorgenommenen Einzelüberprüfungen zur 
zusätzlichen Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit 
der Geschäftsführung keine Feststellungen im ne-

gativen Sinne ergeben, weswegen einer vorbehalt-
losen Entlastung der Betriebsleitung aus Sicht des 
Rechnungsprüfungsamtes nichts entgegensteht.

Aschersleben, den 20. August 2019

gez. Damerau
Leiterin des Rechnungsprüfungsamtes

Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Er-
folgsübersicht liegen vom 11. November 2019 bis 
einschließlich 19. November 2019 zur Einsichtnah-
me in den Geschäftsräumen des Eigenbetriebes 
Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben, 
Magdeburger Str. 24, 06449 Aschersleben zu 
folgenden Zeiten:

Montag – Mittwoch  09.00–12.00 Uhr 
 und 13.00–16.00 Uhr 
Donnerstag  09.00–12.00 Uhr 
 und 13.00–18.00 Uhr
Freitag   09.00–11.00 Uhr

öffentlich aus.

gez. Michelmann
Oberbürgermeister

Jahresabschluss 2018

Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof der 
Stadt Aschersleben (BWH)
Heinrichstr. 71
06449 Aschersleben

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 22. Oktober 
2019 folgenden Beschluss (Nr. 50/19) gefasst:

1.  Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wird fest-
gestellt. 

2.  Das Jahresergebnis in Höhe von 2.114,65 EUR 
wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3.  Der Betriebsleitung wird für das Geschäftsjahr 
2018 Entlastung erteilt.

Bestätigungsvermerk des unabhängigen 
Abschlussprüfers:

An den Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben

Prüfungsurteile

Ich habe den Jahresabschluss des Bauwirtschafts-
hofes der Stadt Aschersleben — bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- 
und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie 
dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden — ge-
prüft. Darüber hinaus habe ich den Lagebericht des 
Bauwirtschaftshofes der Stadt Aschersleben für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. 
Dezember 2018 geprüft. 

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse

•  entspricht der beigefügte Jahresabschluss in 
allen wesentlichen Belangen den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handeis-



10

rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetrie-
bes zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Er-
tragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2018 bis zum 31. Dezember 2018 und 

•  vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belan-
gen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.

Gemäß § 322 Absatz 3 Satz 1 HGB erkläre ich, 
dass meine Prüfung zu keinen Einwendungen ge-
gen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Ich habe meine Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
HGB und § 142 Abs. 1 KVG i. V. m. § 19 Abs. 3 
EigBG LSA unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. 
Meine Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts“ meines Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben.

Ich bin von dem Unternehmen unabhängig in Über-
einstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und habe meine 
sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Ich bin der Auffassung, dass die von mir erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für meine Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertre-
ter für den Jahresabschluss und den Lage-
bericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für 
die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden han-
delsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen 
Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes 
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig be-
stimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
— beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die 
gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fä-
higkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Un-

ternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zu-
sammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben.

Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf 
der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsat-
zes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentli-
chen Belangen mit dem Jahresabschluss in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschrif-
ten entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. 

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Syste-
me), die sie als notwendig erachtet haben, um die 
Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung 
mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im Lage-
bericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für 
die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts

Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit da-
rüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jah-
resabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsver-
merk zu erteilen, der meine Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Si-
cherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine we-
sentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Fal-
sche Darstellungen können aus Verstößen oder 
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesent-
lich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt 
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidung von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung übe ich pflichtgemäßes Er-
messen aus und bewahre eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus

•  identifiziere und beurteile ich die Risiken we-
sentlicher – beabsichtigter oder unbeabsich-
tigter – falscher Darstellungen im Jahresab-
schluss und im Lagebericht, plane und führe 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese 
Risiken durch sowie erlange Prüfungsnachwei-
se, die ausreichend und geeignet sind, um als 

Grundlage für meine Prüfungsurteile zu die-
nen. 

  Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstel-
lungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstö-
ßen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschun-
gen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre-
führende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten können.

•  gewinne ich ein Verständnis von dem für die 
Prüfung des Jahresabschlusses relvanten inter-
nen Kontrollsystem und den für die Prüfung des 
Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu pla-
nen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Sys-
teme des Eigenbetriebes abzugeben.

•  beurteile ich die Angemessenheit der von den 
gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbar-
keit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.

•  ziehe ich Schlussfolgerungen über die Ange-
messenheit des von den gesetzlichen Vertre-
tern angewandten Rechnungslegungsgrund-
satzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit sowie auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsi-
cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen 
oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebes 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf-
werfen können. Falls ich zu dem Schluss kom-
me, dass eine wesentliche Unsicherheit be-
steht, bin ich verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerk-
sam zu machen oder, falls diese Angaben 
unangemessen sind, mein jeweiliges Prüfungs-
urteil zu modifizieren. Ich ziehe meine Schluss-
folgerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum meines Bestätigungsvermerks erlang-
ten Prüfungsnachweise. 

  Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass der Eigenbe-
trieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr 
fortführen kann.

•  beurteile ich die Gesamtdarstellung, den Auf-
bau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahres-
abschluss die zugrundeliegenden Geschäfts-
vorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.

•  beurteile ich den Einklang des Lageberichts 
mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
sprechung und das von ihm vermittelte Bild von 
der Lage des Unternehmens.

•  führe ich Prüfungshandlungen zu den von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-
orientierten Angaben im Lagebericht durch. 
Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungs-
nachweise vollziehe ich dabei insbesondere 



11

die den zukunftsorientierten Angaben von den 
gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten 
bedeutsamen Annahmen nach und beurteile 
die sachgerechte Ableitung der zukunftsorien-
tierten Angaben aus diesen Annahmen.

Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrundelie-
genden Annahmen gebe ich nicht ab. Es besteht 
ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künfti-
ge Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientier-
ten Angaben abweichen.

Ich erörtere mit den für die Überwachung Verant-
wortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsa-
me Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die ich wäh-
rend meiner Prüfung feststelle.“

Dessau-Roßlau, 26. Juli 2019

DLP Dernehl, Lamprecht & Partner mbB
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer 

Dipl.-Ök. Sylvia Hoffmann
Wirtschaftsprüferin

Feststellungsvermerk des Rechnungsprü-
fungsamtes zur Ordnungsmäßigkeit des 
per 31. Dezember 2018 obligatorisch er-
stellten Jahresabschlusses sowie der Ge-
schäftsführung des städtischen Eigenbe-
triebes „Bauwirtschaftshof”

Seitens des kommunalen Kontrollorgans ist zu kon-
statieren, dass nach pflichtgemäß durchgeführter, 
am 26. Juli 2019 abgeschlossener Prüfung des 
gefertigten Jahresabschlusses für 2018 durch die 
damit beauftragte „DLP Dernehl, Lamprecht & Part-
ner mbB” sowohl das Buchwesen als auch das er-
mittelte Rechnungsergebnis für den Eigenbetrieb 
„Bauwirtschaftshof” der Stadt Aschersleben den 
rechtlichen Vorgaben wie den Bestimmungen der 
Betriebssatzung entsprechen.

Der vorliegende, aus Bilanz, Gewinn-/Verlust-
rechnung und Anhang bestehende Jahresab-
schluss vermittelt unter stattgefundener Berücksich-
tigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der gegebenen Vermögens-, 
Finanz- bzw. Ertragssituation des Unternehmens. 
Der dem Zahlenwerk beigefügte Lagebericht steht 
im Einklang mit dem Jahresabschluss und stellt 
Chancen wie Risiken der künftigen Entwicklung 
zutreffend dar.
 
Zu den wirtschaftlichen Verhältnissen sind Bean-
standungen von dem Prüfungsbevollmächtigten 
nicht getroffen worden. Auch haben sich im Ergeb-
nis der vorgenommenen Einzelüberprüfungen zur 
zusätzlichen Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit 
der Geschäftsführung keine Feststellungen im ne-
gativen Sinne ergeben, weswegen einer vorbehalt-
losen Entlastung der Betriebsleitung aus Sicht des 
Rechnungsprüfungsamtes nichts entgegensteht.

Aschersleben, den 22. August 2019

Damerau
Leiterin des Rechnungsprüfungsamtes

Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Er-
folgsübersicht, liegen zur Einsichtnahme vom 11. 
November 2019 bis einschließlich 19. November 
2019 in den Geschäftsräumen des Eigenbetriebes 
„Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben“, 
06449 Aschersleben, Heinrichstraße 71, Zimmer 
1, 

Montag bis Freitag  07.00–15.00 Uhr 

öffentlich aus.

gez. Michelmann
Oberbürgermeister

Jahresabschluss 2018

OptimAL GmbH
Seegraben 7-8
06449 Aschersleben

Beschlüsse der Gesellschafterversammlung vom 
28. Oktober 2019. 

1.  Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wird 
festgestellt.

 
2.  Der Aufsichtsrat und die Geschäftsführerin 

Carmen Giebelhausen werden für das Ge-
schäftsjahr 2018 entlastet.

 
3.  Der Jahresüberschuss in Höhe von 64.583,43 

EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Bestätigungsvermerk des unabhängigen 
Abschlussprüfers

„An die OptimAL GmbH, Aschersleben:

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prü-
fung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. De-
zember 2018 und dem Lagebericht für das Ge-
schäftsjahr 2018 der OptimAL GmbH, Aschersle-
ben, folgenden uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk erteilt:

1.  Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der OptimAL 
GmbH — bestehend aus der Bilanz zum 
31.12.2018 und der Gewinn- und Verlustrech-
nung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 
zum 31.12.2018 sowie dem Anhang, einschließ-
lich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden — geprüft. Darüber hinaus haben 
wir den Lagebericht der OptimAL GmbH für das 
Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 
31.12.2018 geprüft.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir 
aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Er-
kenntnisse, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Der Jahresabschluss entspricht den, für Kapitalge-
sellschaften geltenden deutschen handelsrechtli-
chen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage der Gesellschaft zum 31.12.2018 sowie ihrer 

Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 
bis zum 31.12.2018.

Der Lagebericht vermittelt insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Gesellschaft und steht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.

2.   Grundlage für die Prüfungsurteile und 
Verantwortung des Abschlussprüfers

Wir sind von der OptimAL GmbH unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrecht-
lichen und berufsrechtlichen Vorschriften und ha-
ben unsere sonstigen Berufspflichten erfüllt,

Wir führen unsere Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 
317 HGB unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch.

Dementsprechend richten wir unsere Prüfung dar-
auf aus, Risiken wesentlicher falscher Darstellun-
gen im Jahresabschluss und im Lagebericht zu 
identifizieren und zu beurteilen. Bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen berücksichtigen wir die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Ge-
sellschaft sowie die Erwartungen über mögliche 
Fehler. Im Rahmen der Prüfung beurteilen wir die 
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen in-
ternen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stich-
proben.

Außerdem führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern dargestellten An-
gaben im Lagebericht durch. Auf Basis geeigneter 
Prüfungsnachweise beurteilen wir dabei insbeson-
dere die sachgerechte Ableitung der zukunftsori-
entierten Angaben aus den von den gesetzlichen 
Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen An-
nahmen.

Den Umfang der Prüfung sowie bedeutsame Prü-
fungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Män-
gel im internen Kontrollsystem, die wir während 
unserer Prüfung feststellen, erörtern wir mit den für 
die Überwachung verantwortlichen Organen.
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlang-
ten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu die-
nen.

3.   Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter und des Aufsichtsrats für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für 
die Aufstellung des Jahresabschlusses, des Lagebe-
richts und dafür, dass der Jahresabschluss ord-
nungsgemäß ist und unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft vermittelt.
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich dafür, dass der Lagebericht den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwa-
chung des Rechnungslegungsprozesses der Gesell-
schaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts.“

Halle, den 13. Juni 2019

WRT Revision und Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft 

gez. Christian Böhme
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater 

Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Er-
folgsübersicht liegen vom 11. November 2019 bis 
einschl. 19. November 2019 zur Einsichtnahme im 
Büro der Verwaltung des Sport- und Freizeitzent-
rums „Ballhaus“, Seegraben 7–8, 06449 Aschers-
leben zu den folgenden Zeiten:

Montag bis Freitag  08.00–16.00 Uhr 

öffentlich aus.

gez. Carmen Giebelhausen
Geschäftsführerin

Umfinanzierung eines 
Kommunaldarlehens

In der Stadtratssitzung der Stadt Aschersleben am 
22.10.2019 wurde folgender Beschluss gefasst:

Der Betriebsleiter des Eigenbetriebes Abwasserent-
sorgung wird ermächtigt, zum Zwecke der An-
schlussfinanzierung für das bei der Salzlandspar-
kasse aufgenommene Darlehen mit einer Rest-
schuld von 362.000,00 Euro zum Ablauf der 
Zinsbindungsfrist am 16.12.2019 einen Annuitäten-
darlehensvertrag abzuschließen. 

Der höchst zulässige Zinssatz wird auf 4 % festge-
legt. 
Die Zinsbindung des Darlehens soll höchstens 20 
Jahre betragen.
Die Anschlussfinanzierung erfolgt unter Beachtung 
gesamtwirtschaftlicher Gesichtspunkte.

Der Betriebsleiter ist verpflichtet, den Stadtrat über 
die realisierte Anschluss- bzw. Umfinanzierung zeit-
nah zu unterrichten.

2. Änderung zum Vertrag über die 
Wartung und den Betrieb der 

öffentlichen 
Straßenbeleuchtungsanlagen im Gebiet 

der Stadt Aschersleben

In der Stadtratssitzung der Stadt Aschersleben am 
22.10.2019 wurde folgender Beschluss gefasst:

1.   Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, die in 
der Anlage beigefügte 2. Änderung des Ver-
trages über die Wartung und den Betrieb der 

öffentlichen Beleuchtungsanlage im Gebiet 
der Stadt Aschersleben zu unterzeichnen.

2.   Die entstehenden Mehrausgaben von ca. 
30.500 EURO (brutto) werden aus der Bu-
chungsstelle 5.1.1.20.5315000 (Zuwendung 
an verbundene Unternehmen) in Höhe von 
30.500 EUR bereitgestellt.

Ergänzungssatzung zur Festlegung des 
Beitragssatzes für den 

Abrechnungszeitraum 2019 der 
„Satzung der Stadt Aschersleben über 

die Erhebung wiederkehrender Beiträge 
für den Ausbau der öffentlichen 

Verkehrsanlagen in der Ortschaft 
Winningen“

Auf der Grundlage der §§ 5, 8 und 99 des Kom-
munalverfassungsgesetzes Land Sachsen-Anhalt 
(KVGLSA) vom 17.06.2014 in der zurzeit gültigen 
Fassung, i.V. mit §§ 2 und 6a des Kommunalabga-
bengesetzes des Landes Sachsen- Anhalt (KAG-
LSA) vom 13.Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405), 
in der jeweils geltenden Fassung und § 7 der „Sat-
zung der Stadt Aschersleben über die Erhebung 
wiederkehrender Beiträge für den Ausbau der öf-
fentlichen Verkehrsanlagen in der Ortschaft Win-
ningen“ in der jeweils geltenden Fassung, hat der 
Stadtrat der Stadt Aschersleben in seiner Sitzung 
am 22.10.2019 folgende Ergänzungs-satzung be-
schlossen:

§ 1 
Beitragssatz

1.   Der Beitragssatz nach Maßgabe der Bestim-
mungen der „Satzung der Stadt Aschersleben 
über die Erhebung wiederkehrender Beiträge 
für den Ausbau der öffentlichen Verkehrsanla-
gen in der Ortschaft Winningen“ vom 
31.12.2007 in der zur Zeit geltenden Fassung 
wird aus den jährlichen Investitionsaufwendun-
gen bis zum Ablauf des 31. Dezember des 
laufenden Jahres ermittelt.

2.   Der wiederkehrende Beitrag beträgt im Jahr 
2019 je Quadratmeter Beitragsfläche für die 
Abrechnungseinheit – Winningen – 

0,13 EUR/m² Beitragsfläche.

§ 2

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft.

Aschersleben, den 23.10.2019

Oberbürgermeister  

Ergänzungssatzung zur Festlegung des 
Beitragssatzes für den 

Abrechnungszeitraum 2019 der 
„Satzung der Stadt Aschersleben über 

die Erhebung wiederkehrender Beiträge 
für den Ausbau der öffentlichen 

Verkehrsanlagen in der Ortschaft 
Mehringen“

Auf der Grundlage der §§ 5, 8 und 99 des Kom-
munalverfassungsgesetzes Land Sachsen-Anhalt 
(KVGLSA) vom 17.06.2014 in der zurzeit gültigen 
Fassung, i.V. mit §§ 2 und 6a des Kommunalabga-
bengesetzes des Landes Sachsen- Anhalt (KAG-
LSA) vom 13.Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405), 
in der jeweils geltenden Fassung und § 7 der „Sat-
zung der Stadt Aschersleben über die Erhebung 
wiederkehrender Beiträge für den Ausbau der öf-
fentlichen Verkehrsanlagen in der Ortschaft 
Mehringen“ in der jeweils geltenden Fassung, hat 
der Stadtrat der Stadt Aschersleben in seiner Sit-
zung am 22.10.2019 folgende Ergänzungs-sat-
zung beschlossen:

§ 1 
Beitragssatz

1.   Der Beitragssatz nach Maßgabe der Bestim-
mungen der „Satzung der Stadt Aschersleben 
über die Erhebung wiederkehrender Beiträge 
für den Ausbau der öffentlichen Verkehrsanla-
gen in der Ortschaft Mehringen“ vom 
21.10.2009 in der zur Zeit geltenden Fassung 
wird aus den jährlichen Investitionsaufwendun-
gen bis zum Ablauf des 31. Dezember des 
laufenden Jahres ermittelt.

2.   Der wiederkehrende Beitrag beträgt im Jahr 
2019 je Quadratmeter Beitragsfläche für die 
Abrechnungseinheit – Mehringen – 

0,05 EUR/m² Beitragsfläche.

§ 2

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft.

Aschersleben, den 23.10.2019

Oberbürgermeister  

Durchforstung und Pflege der  
Alten Burg einschließlich  

Stephanspark, Zoo, Gondelteich und 
Einetal

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 22.10.2019 
die außerplanmäßige Aufwendung für die Durch-
forstung und Pflege der Alten Burg einschließlich 
Stephanspark, Zoo, Gondelteich und Einetal in 
Höhe von 175.000 EUR, um die Verkehrssicherheit 
wieder herzustellen, beschlossen.

Außerplanmäßige Auszahlung für die 
Baumaßnahme in der 

Kindertageseinrichtung „Montessori 
Kinderhaus“

Der Stadtrat beschließt in seiner Sitzung am 
22.10.2019 die außerplanmäßige Auszahlung für 
die Baumaßnahme Dach- und Fassadensanierung, 
Erneuerung Blitzschutzanlage am Montessori Kin-
derhaus in Höhe von 248.300 EUR.  
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Buchlesung im Grauen Hof
Am 25. November ist der Internationale Tag zur 
Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Der Tag ist 
ein Gedenk- und Aktionstag zur Bekämpfung von 
Diskriminierung und Gewalt jeder Form gegen-
über Frauen und Mädchen. Der Bereich Gleich-
stellung der Stadt Aschersleben organisiert im 
Rahmen dieses Aktionstages am Donnerstag, 21. 
November, ab 16 Uhr im Grauen Hof in Aschers-
leben eine Buchlesung. Die Autorin Cornelia Ko-
epsel liest aus ihrem Buch „Lauf weg, wenn die 

kannst“. Es geht um eine junge Frau, die versucht 
sich aus der Gewaltbeziehung zu lösen. Sie wur-
de von dem jungen Mann, den sie glaubt zu lie-
ben, in die Kriminalität getrieben und sitzt viele 
Jahre im Gefängnis. Nach ihrer Entlassung baut 
sie sich eine kleine Existenz auf, doch der Mann, 
der bereits einmal ihr Leben zerstörte, taucht wie-
der auf und will es ein zweites Mal tun.

Der Eintritt zur Lesung ist frei.

Neue Hundefreilaufwiese an der Augustapromenade
Hundebesitzer können zu-
künftig auch im Herzen der 
Stadt Aschersleben ausge-
lassen mit ihren Hunden to-
ben – auf der neuen Hunde-
freilaufwiese an der Augusta-
promenade. Auf dem Areal 
des dort einst vorhandenen 
Spielplatzes – zwischen Mu-
sikschule und Bestehornhaus 
– können Hundebesitzer nun 
ihre Vierbeiner unangeleint 
laufen lassen. 

Der Eingang zu dem um-
zäunten Bereich befindet ist 
auf der Nordseite. Des Wei-

teren wurde im Ostbereich die vorhandene Bruch-
steinwand instandgesetzt. Seit 2010 wurde die Flä-
che nicht mehr genutzt – dementsprechend ist im 
Vorfeld der Umnutzung die Fläche wieder hergerich-
tet und entkrautet worden. 

Die Kosten für die Einrichtung der Freilaufwiese be-
laufen sich auf rund 15.000 Euro. Die Arbeiten sind 
durch Firmen aus Aschersleben und Umgebung um-
gesetzt worden – darunter auch die Montage der 
Beschilderung, Abfallbehälter und Beutelspender. 
Mitte November werden noch drei Sitzbänke aufge-
stellt, die Hundefreilaufwiese kann aber jetzt schon 
genutzt werden.

Außerhalb der Hundefreilaufwiesen gilt im Stadtge-
biet die Leinenpflicht.

Die Juhnke-Story – Hommage an Harald Juhnke 
Am Mittwoch, 4. De-
zember 2019, um 19 
Uhr präsentiert der 
Entertainer Jörg Hinz 
im Bestehornhaus 
Aschersleben die 

„Juhnke-Story“ – eine multimediale Show über das 
Leben des Harald Juhnke. Der Protagonist dieser 
Show ist seit vielen Jahren als Moderator und Entertai-
ner auf bekannten Kreuzfahrtschiffen und in Urlaubs-
regionen mit seinen Programmen on Tour. 

Mit den unterschiedlichsten stilistischen Mitteln zeich-
net er ein Bild vom künstlerischen Schaffen des gro-
ßen Mimen Harald Juhnke, zeigt er aber auch dessen 
gespaltene Persönlichkeit auf. Immerhin galt der 
Schauspieler und Komödiant Juhnke als einer der be-
kanntesten Berliner. Er avancierte über eine Epoche 
hinweg als schillernde Persönlichkeit zwischen Geni-
alität auf der Bühne und Abgründen jenseits dessen.

Mit Zeitdokumenten wie Video-Clips, Original-
Aufnahmen einer Lesung aus seiner Biographie und 

Zitaten über ihn aus Veröffentlichungen von nam-
haften Wegbegleitern, bis hin zu seiner Ehefrau 
Simone Juhnke, werden Stationen eines turbulenten 
Künstlerlebens informativ und unterhaltsam darge-
stellt. Dass Entertainer Jörg Hinz zudem die be-
kanntesten Juhnke-Songs von „Barfuß oder Lack-
schuh“ bis „My Way“ in einer Live-Performance 
geschickt einbettet, verschafft dieser Show ein 
ganz besonderen Esprit.

„Die Juhnke-Story“ ist eine Hommage an einen Gro-
ßen des deutschen Entertainments und lässt die Er-
innerung an ihn wieder aufleben. In der bewussten 
Balance zwischen heiter und nachdenklich hat die-
se Show einen hohen Unterhaltungswert, ist erfri-
schend plakativ und würdigt zudem das Vermächt-
nis des Künstlers.

Die Tickets sind in der Tourist-Information Aschersle-
ben, Hecknerstr. 6 (Tel. 03473 8409440 bzw. E-
Mail: info@aschersleben-tourismus.de), zum Vorver-
kaufspreis von 14 Euro (Abendkasse 16 Euro) er-
hältlich.

Neben den beiden Hundefreilaufwiesen an der V.-Tereschkova-Straße 
und Auf der Burg gibt ein nun auch eine im Stadtzentrum. 
 Foto: Stadt Aschersleben

Weihnachtsbörse in der Alten Hobelei
Für die diesjährige Weihnachtsbörse, die am 27. 
November 2019 in der Alten Hobelei von 10 bis 17 
Uhr stattfindet, werden wieder gern Spenden aller 
Art entgegengenommen. Sie können helfen, in der 
Vorweihnachtszeit hilfebedürftigen Menschen eine 
Freude zu bereiten.
Die Annahme von Spenden erfolgt vom 1. bis 31. 
Oktober 2019 montags bis donnerstags von 9 bis 
15 Uhr im Frauenzentrum in der „Melle“, Staßfurter 
Höhe 40-42, in Aschersleben.

Möchten Sie außerhalb dieser Zeiten etwas abge-
ben, dann können Sie bei der Gleichstellungsbeauf-
tragten der Stadt Aschersleben, Frau Kathrin Som-
mer, unter Telefon 03473 958111 einen Termin 
vereinbaren.
 
Das Frauenzentrum und die soziale Beratungsstelle 
für Frauen und Mädchen in Not organisieren die 
Weihnachtsbörse und sagen heute schon herzlich 
DANKE!

Adventsfrühstück – 
Aschersleber 
Geschichte(n) mit Genuss 
Gemeinsam mit dem Grauen Hof lädt die Tourist-In-
formation Aschersleben am Sonntag, 8. Dezember 
2019, ab 9.30 Uhr zu einem gemütlichen Advents-
frühstück inklusive anschließendem Stadtrundgang 
ein. 

Genießen Sie ein ausgedehntes vorweihnachtliches 
Frühstück mit allem was das Herz begehrt, bevor um 
11 Uhr die Führung startet. Der Adventsspaziergang 
führt die Teilnehmer durch die weihnachtlich ge-
schmückte Innenstadt; ausgehend vom Grauen Hof 
vorbei an Rathaus und Stephanikirchhof – ein Streif-
zug für das Auge mit interessanten Anekdoten für 
das Ohr. 

Der Treffpunkt ist am Grauen Hof. Die Teilnahmege-
bühr liegt bei 22 Euro pro Person. Wer nur an der 
Stadtführung teilnehmen möchte, zahlt 7 Euro pro 
Person. 

Anmeldungen nimmt die Tourist-Information Aschers-
leben, Hecknerstr. 6 (Tel. 03473 8409440 bzw.  
E-Mail: info@aschersleben-tourismus.de), entgegen. 

Fortsetzung von Seite 1

Mit Bratapfel, Kartoffeldruck, Bastelideen, spannen-
den Bräuchen u. v. m. verkürzt sie vor allem den 
kleinen Weihnachtsmarktbesuchern das lange War-
ten auf das Fest.

Bei so viel Vorweihnacht, der kulinarischen Vielfalt 
und dem geselligen Treiben des Aschersleber Weih-
nachtsmarkt werden die Tage des Wartens wie im 
Flug vergehen. Der Aschersleber Weihnachtsmarkt 
ist Montag bis Donnerstag jeweils von 11 bis 20 Uhr 
geöffnet; Freitag und Samstag von 11 bis 21 Uhr und 
an den Adventssonntagen von 13 bis 20 Uhr.

Das ausführliche Programm für die einzelnen Tage 
ist dem separat erscheinenden Flyer zu entnehmen 
bzw. auf der Homepage der Aschersleber Kulturan-
stalt (www.aschersleben-tourismus.de) zu finden. 
Weitere Informationen sind in der Tourist-Information 
Aschersleben, Hecknerstraße 6 (Tel.: 03473 
8409440 bzw. E-Mail: info@aschersleben-touris-
mus.de) erhältlich.
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Veranstaltungstipps 
■	 Markt
9. November, Bürgerfest, Stephanikirche und 
Marktplatz
29. November – 22. Dezember 2019 
Aschersleber Weihnachtsmarkt

■	 Bestehornhaus
10. November, ab 16:00 Uhr Konzert mit Frank 
Schöbel „Hit auf Hit“
13. November, 17:00–18:00 Uhr Kindertheater 
„Rotkäppchen“
14. November, Verkehrssicherheitstag für 
Senioren
16. November, ab 20:00 Uhr 13. Oldie-Night 
17. November, ab 15:00 Uhr Kaffee im Café 
18. November, ab 19:00 Uhr Aschersleber 
Gespräch „30 Jahre Mauerfall“ - musikalisch 
untermalt durch den Magdeburger Liedermacher 
Edgar Weimann
23. November, ab 19:30 Uhr Magische 
Dinnershow
28. November, 18:00–20:00 Uhr Benefiz-
Konzert mit dem Landespolizeiorchester 
Sachsen-Anhalt
30. November, ab 15:30 Uhr Wiener Operetten 
Weihnacht – Eine Wiener Operetten Revue
Bis 31. Dezember 2019, Bilderausstellung von 
Udo Hackbarth
4. Dezember, ab 19:00 Uhr Die Juhnke-Story
5. Dezember, ab 20:00 Ingo Appelt „Der 
Staats-Trainer“
8. Dezember, ab 15:00 Uhr Märchenmusical 
„Der kleine Muck“
10. Dezember, ab 10:00 Uhr Weihnachts-
märchen „Schneeweißchen und Rosenrot“

■	 Museum
bis 10. November 2019 AUSSTELLUNG „Die 
Macht der Gefühle. Deutschland. 19|19 “
24. November 2019 – 16. Februar 2020 
AUSSTELLUNG „Altes Handwerk neu erlebt!“

■	 Tourist-Info
16. November, 18:00–21:30 Uhr Kulinarischer 
Nachtwächterrundgang
23. November, 14:30–16:30 Uhr „Die 
Junkerswerke – Outdoortour in Räuberzivil“

■	 Grafikstiftung Neo Rauch
bis 3. Mai 2020 Ausstellung DAS  
KOLLEGIUM
22. November, ab 15:00 Uhr Bildende Kunst 
trifft Darstellende Kunst
 
■	 „Kulturzentrum“ Alte Hobelei
9. November, Aschersleben tanzt 2019
27. November, 10:00–17:00 Uhr 
Weihnachtsbörse
07. Dezember, Project X – 2019

■	 Kreisbibliothek
5. Dezember, Lesecafé „Nordkap“

■	 Stephanikirche
9. November, ab 17:00 Uhr Bürgerfest, 
Stephanikirche und Markt 

■	 Heilig-Kreuz-Kirche
23. November, ab 16:00 Uhr Jubiläums-
Orgelkonzert 
1. Dezember, ab 19:00 Uhr Weihnachtskonzert 

15. Dezember, ab 19:00 Uhr Adventsmusik im 
Kerzenschein

■	 Planetarium 
9. November, 19:00–20:00 Uhr 
Himmelsbeobachtungen 
22. und 23. November, ab 19:00 Uhr Konzert 
mit „Black Eye“
24. November, ab 15:00 Uhr „Der 
Sternenhimmel im Herbst“
07. Dezember, 19:00–20:00 Uhr 
Himmelsbeobachtungen 
08. Dezember, 11:00–11:45 Uhr „Die drei 
Weihnachtssternchen“
13. Dezember, 19:00–20:00 Uhr 
Astronomischer Ausblick auf 2020 

■	 Grauer Hof
9. November, Konzert mit Andi Valandi & Band 
16. November, Live-Konzert „Circus Rhapsody“
21. November, ab 16:00 Uhr Buchlesung mit 
Cornelia Koepsell
23. November, Konzert - Oldies mit Jens Dammann
Advent im Grauen Hof – 1. Dezember, 11:00–
14:00 Uhr Bluesbrunch mit Wolle & Friends
8. Dezember, ab 9:30 Uhr Adventsfrühstück
13. Dezember, ab 18:00 Uhr Dinner mit dem 
Weihnachtsmann

■	 Ballhaus
1. November, ab 17 Uhr Fun-Sauna unter dem 
Motto „Halloween“
10. November, ab 11 Uhr Beach-Tennis-Cup des TSA
16. November, ab 14 Uhr Tag der Familie

(ohne Anspruch auf Vollständigkeit) 
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Grafikstiftung Neo Rauch 
Ausstellung DAS KOLLEGIUM | 26.05.2019 bis 03.05.2020
Herbstprogramm

• 10. November 2019, 11.00 Uhr
 Öffentliche Führung

• 22. November 2019, 18.00 Uhr*
 Bildende Kunst trifft Darstellende Kunst

* Voranmeldungen erforderlich

Bildende Kunst trifft auf Darstellende 
Kunst

Programm:   jeweils 15 und 16 Uhr Führung in der 
Grafikstiftung Neo Rauch

    18 Uhr Spielfilm „Gundermann“ 
(2018), Filmpalast Aschersleben

Gäste dieses Abends sind Peter Hartwig, Produ-
zent des mit 6 Lolas preisgekrönten Filmes über den 
Liedermacher Gerhard Gundermann und die Sze-
nenbildnerin Susanne Hopf, die dafür ebenso mit 
dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet wurde. 

Die Veranstaltung und die Ausstellung werden un-
terstützt von der Nord/LB Kulturstiftung. 

Ticketpreis: freier Eintritt bis 18 Jahre, 8 Euro pro 
Person, ermäßigt 4 Euro (Schüler, Auszubildende, 
Studenten, Sozialpassinhaber, Schwerbeschädigte)

Kartenbestellung ab sofort unter 
mail@grafikstiftungneorauch.de

Wilhelmstraße 21–23/Bestehornpark
06449 Aschersleben
Tel./Fax: 03473 9149344
mail@grafikstiftungneorauch.de

Öffnungszeiten: Febr.–Okt., Mi–So, 11–17 Uhr; 
   Nov.–Jan., Mi –So, 10–16 Uhr

Weitere Informationen zu allen Veran-
staltungen unter www.grafikstiftung-
neorauch.de

Zu Tisch mit dem Weihnachtsmann 
Am Freitag, 13. Dezember 2019, lädt die Tourist-Information Aschersleben ge-
meinsam mit dem Grauen Hof zu einem „Dinner mit dem Weihnachtsmann“ ein. 
Erleben Sie einen gemütlichen Winterabend in Gesellschaft von Knecht Ruprecht. 

Treffpunkt ist um 18 Uhr im Grauen Hof. Im weihnachtlichen Ambiente an der 
Feuerschale genießen Sie wärmenden Glühwein und leckere Suppe, und be-
gleiten im Anschluss den Weihnachtsmann auf einen Rundgang durch die fest-

lich geschmückte Stadt. Lauschen Sie seinen Geschichten und genießen Sie 
danach mit ihm ein weihnachtliches Dinner im Grauen Hof, das keine Wünsche 
offen lässt. 

Die Teilnahmegebühr liegt bei 35 Euro pro Person. Anmeldungen nimmt die Tou-
rist-Information Aschersleben, Hecknerstr. 6 (Tel. 03473 8409440 bzw. E-Mail: 
info@aschersleben-tourismus.de) entgegen.


